
Hints- N l a t t
zur Laibacher Z e i t u n g . ^ ^

^H/ 66. Donnerstag den 2. Zluni 18Ü3.

«Kubernial-Verlautbarungen.
Z. 735. (2) Nr. i ib5o.

C i r c u l a t e
d«s k. k. i l lyr ischen Gubern iums. —
Ueber dle Behandlung der am 2. M a i iL^z in
der Serie 6 verlosten Banco < Obligationen zu
fünf Percent, und der in diese Ser>e Nachtrag»
üch eingethciltcn Domestical» Obligationen der
Stande von Nicderosterreich zu o»er Percent.
— Zu Folge hohem HofkcmmersPrasidtal Er,
lasses vom H. d. M . , 3 - 2 : 6 ^ , wird m»t Bezie»
hung auf die Gubemial Eurrende vom 14. No-
vember »629, Z. 25642, Nachstehendes zur
öffentlichen Kenntniß gebracht. — §. 1. Dle
fünfpercentigen Banco-Obligationen Nr . 6263
h,s einfchließig N r . 7019, welche in die am 2.
M a i 1642 verloste Se»le 6 eingetheilt sind,
werden an die Gläubiger nn Nennwerthe des
Capitals bar in C. M . zurückbezahlt. — Die
m diese Serie nachträglich eingereihten vierper-
tentigen Domessical-Obligationen der Stande
von Niederösterrcich, N r . »Zög bls cinschlitß'g
37c. ,5»c>, werden nach den Bestimmungen des
«Nerhöchsten Patentes vom 2». März 1816 gc,
gen neue mit mer Perccnt in C. M . verzmsln
che Staats-Schuldve'schreibungen umgeweht»
selt. — §. 2. Die Auszahlung der verlosten
fünfpercentlgm Capttallen beginnt am l . Iu«
Nlus »642, und wird von der k. f. Universale
Staats« und Banco>Schuldencasse geleistet, bei
welcher die verlosten Obl'gaNonen einzurnchen
sind. — §. 3. M i t der Zurückzahlung des Ea>
pitals werden zugleich die daraus haftenden I n r
tereffen, und zwar bis 1. Ma l 1642 zu zwei
und einhalb Percent in W , W . , für den Mo»
nat Ma i »842 hingegen die ursprünglichen Zin-
sen zu fünf Percent in C. M . berlcht'get. —
§. H. Bel Obligationcn, auf welchen ein Be-

schlag, ein Verbot oder sonst eine Vormerkung
haftet, lst vor der Eapilals-Auszahlung bei der
Behörde, welche den Beschlag, den Verbot oder
die Vormerkung verfügt hat, deren Aufhebung
zu erwirken, — §. 5. Beider Capitals» Aus«
zahlung von Obligationen, welche auf Fonde,
Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Inst i -
tute und andere Körperschaften lauten, finden
»ene V«rschl?fttn chre Anwendung, welche bei
derUmschreibung von derlei Obligationen befolgt
we»den müssen. — §. 6. Den Besitzern von solchen
Obligationen , deren Verzinsung aufeme FNial-
Ered:tscasse übertragen »st, steht es frei, die Cavi»
tals Auszahlung bei der Umversal»Staats- Und
Banco>Scbulbencgsse oder bei sener Ercditscafse
zu erhalten, be» welcher sie bisher dte Zinsen be-
zogen haben. I m letzte,en Falle haben sie dle
verlosten Obligationen be» der Ftllal'Eredlls-
caffe einzureichen. — §. 7. Die Umwechslurg
der m die Verlosung gefallenen Nleber,Oester»
re'chisch- Stand.schcn Domestlcal - Obligatiorcn
zu o>er Percent gsgen neue Staats-Schuldver-
schrelbun^en, geschieht bei der Nuder.Ocster^i«
chlsch - Ständischen Eredltkcasse, bei welcher die
verlosten Obligationen einzureichen sind. —
§- 8. Die Zinsen der neuen Staotk-Schuldver-
schrelbungtn m C. M- laufen vom 1. M a i
1642, und die bis dahm von den älteren Schuld«
briefen ausständigen Interessen m W . W .
werden be, der Umwechslung der Obligationen
be'lchtiget. — Laibach am ü . M a i 1642.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

C a r l G r a f zu W e l s p c r g , N a i t e n a u

und P r i m ö r , Wice-Präsident.

Johann Nep. Freiherr v. Spiegelfeld,

k. k. Gubernialrath.
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Z. 794. (2) Nr. 6t2.
K u n d m a c h u n g .

Ueber die mit allerhöchster Entschließung vom 2g. März 1640 angeordnete definitive
Regulirung der alten ob der Ennsisch«standischen Domestical-Schuld hat das hohe Präsidium
der allgemeinen Hofkammer unterm 1. April d. I . , Z. 1324, Folgendes angeordnet:-Nach
den vorgelegten Ausweisen betragen die alten vor den feindlichen Invasionen contrahirten stän-
dischen Schulden noch 2,025,764 fi. 40 kr.

Hiervon sind in die Berlosungs-Serien der älteren Staatsschuld
etngetheilt worden 916,016 « 50 «

wornach in verlosbare Aerarial - Obligationen von gleichem Capitals-
Betrage und Zinsenfuße umzusetzen kömmt, ein Betrag von . . . 1,109,747 st. 50 kr.

I n welche Verlofungs - Serien der obige Domestical c Schul-
denbetrag von 916,016 si. 50 kl.
eingereiht wurde, weiset die nachfolgende Uebersicht aus.

Num- Nummern ^ ^ ^ 6 - Zmsenbe-
mern _ ^ . ^ „ cent Betrag j trag
der der v ?

Ver lo- eingereihten Domestical-Obligationen Anmerkung,
sungs- der Stande von Oesterreich ob der Enns
S"ien. - ^ ^ - ^ bis I ^ fl. kr7j fi. I kr.

24 1 273 2 64200 - 1248 -

23 329 483 " 1 2 M ^ ^ ^ « Dieinder Serie 100 cingemlM:
29 ^ 4W " ^ ^ ^ ^ ^ percentigen unter Nr. 5115 bis
29 469 490 ^ 20000 — 400 — 7893 begriffenen Capitalien betta-
30 491 510 ,, 4 6 0 0 0 - 9 2 0 — g e n . . . . 84,403 fl. 50 k'.
32 511 522 „ 10000 — 200 — das zur Ausgleichung
34 523 643 „ 43900 — 678 — genommene, dem Til-
45 644 2233 „ 234620 - 4692 24 Migsfonde gehörige,
«.<, 9Y,.9 ^/.-^, ^ o ^ 1^2 miter Nr . 13,371 em'
5F ^24>i ^ 5 6 « 7 8 5 0 - 1 5 , — b^oaene 2 »ercentiae
54 2493 ... „ 10000 - 200 - W a ' W . - ..
60 2497 2815 „ 39560 - 791 12 """ ' ' ' ' ^ ^ " ^ / '
75 2826 2873 „ 1 0 3 0 0 - 2 0 6 - Msammen.. 84.431 fi. 50kr.
78 2877 3098 ,. 3 1 6 0 0 - 2 7 2 - Bettaa7 ^ '
79 3101 ... „ 45000 — 900 - von 1688ss.33̂ kr.
84 3106 3767 ,, 36330 — 726 36 oiei'/,
54 3776 5114 „ 37375 — 747 30 per-

5115 789? ,„ 1 cen.
100 13371 . . . ̂  s ̂  ^102631 Z0 1961 38V« ̂ °?.

^ ! ^ ^ 8 . _ ^ 2 . ^ ^ Men . ° . . .13,300»«»
mit
einem

Summe . . . 916016 50 18229 2 0 ^ Zin.
sen'
betta-
ge von 273 „ ^ . ^

! ^6iI. '38V?r^02Mlss5M'

Die in die Vcrlolungs - Serien der ältern mehr so behandelt, wie die übrigen in der Wer-
Staatsschuld eingereihten ob der Ennsisch-stän- losung begriffenen Schuldgattungen. ->» Da die
bischen Domestical-Obligationen werden nun- Umwechslungder in die Serien yicht eingetheil-
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ten, zu 3 ' / , rezpcsuve I V, Percent, dann dcr
nach Inhalt des ständischen Patentes vom 24.
August 1799 zu 5 respective 2'/^ Percent,
und der nach k. k. Receß vom 30. April
1767 von Nr. 7897 bis einschließig 13,425 zu
4- Percent rospecüvs 2 Percent ausgestellten
Domestical-Obligationen der altern Domestical-
Schuld gegen verlosbare Aerarial-Obligationen
am 1. Mai 1642 anzufangen hat, so haben sich
die Inhaber solcher Schuldbriefe mit Vorwei«
sung derselben zum Behufe dieler Umwechslung
an das ständische Odereinnehmeramt zu wenden,
welches angewiesen ist, selbe nach der ihm er-
theilten Instruction zu bewerkstelligen. — Die-
ses wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht. —
Vom ständischen Verordneten - Collegium in
Oesterreich ob der Enns. — Linz den 23. April
1313.

A. R i t t e r v. S p a u n ,
stand. Syndicus.

Z . 796« (3) N r . 11,öS.
V e r l a u t b a r u n g .

Bei der vom Andreas Krön , gewesenen
Landrathe in Kram, im Jahre 1626 err«chte«
ten Sludentenstiftung, »st noch lmmer cm
Stiftungsplay, im dermaligcnjährlichen Ertta«
ge von 26 fl Zo kr. E. M . , erledigst. Auf ven
Genuß desselben haben jene, mmoeflens in der
Rhetorik seyn müssende Studierende Anspruch:
2) welche mit dem Stifter verwandt sind, in
deren Ermanglung k) welche Bürgeresöhne
von Laibach, Krainburg oder Oberburg sind.
Der St l f t lmg ist verbunden, wenn er sich für
den geistlichen Stand vorbereitet, der Musik zu
widmen. Das Prasentationsrecht gebührt dttn
Stadmagifirate zu Laibach. — Bewerber um
diesem Stiftungsftlatz haben ihre Gesuche zu,
verlassig bis Ende Juni d. I . bei diesem Gu-
hernium zu überreichen, und solche mit dem
Taufscheine, dem Dürftigkeits ^, Pocken- od?r
Impfungszeugniffe, dann milden Stud:enzeug-
nissen von den zwei letzten Semestern und oem
übrigen erforderlichen Beweis-Docummte zu
belegen. — Laibach am z^. Mai 18^2.

F r a n z G l ö s e r ,
k. k. Gubernial- Secretar.

S. 802. (2) Nr. 19474.
N a c h r i c h t

vom k. k. mährisch-sch lesischen G u-
b e r n i u m . — Die Dlenstesstelle ein es k. k. Kreis-
wundarztes in Ig lau, mit dem damit verbunde-
nen sistemisirten Gehalte jährlicher Vierhundert
Gulden C. M ^ ist durch Beförderung in Erle-

digung gekommen. —Bewerberum diese Dien«
stesstelle haben daher ihre dießfalligen gehörig
mstruirten Compctcnzgesuche, belegt mit dem
Dlplome über ihre Befähigung, mit dem Zeug-
nisse über ihre bisher geleisteten Dienste und hie-
durch erworbene Verdienste, über ihre Morali-
tät, und mit einem, von einem öffentlichen o«<
dentlichen Professor der böhmischen Sprache,
oder von dem mahrisch - böhmischen Translator
ausgestellten Zeugnisse über die Kenntniß der
böhmischen Sprache, bei demk.k.mährisch-schl«-
fischen Landes-Gubernium längstens bis 20 Juni
I. I . einzubringen. — B r u n n am6. Ma i 1842.

H e r m a n n Freih. v. D i l l e r ,
k. k. m. schl. Gudernial - Secrets».

6 ' 604. (2) Nr. 8670.
K u n d m a c h u n g .

Am 13. Juni d. I . Vormittags «m 9 Uhr
wird bei der Vogtherrschaft Landstraß wegen
Hintangabe der mit hoher Gubernial-Verord-
nung vom 29. April d. I . , Nr, 10,128, bewil-
ligten Herstellungen an der Pfarrkirche zu Land-
straß, mit einem Kostenaufwand«:, und zwar:

für die Meisterschaften von 26Z fl. 26 kr.
« „ Materialien » 465 » 2 „

zusammen von , . . 730 fi. 28 kr.
eine Minuendo-Licitation vorgenommen wer-
den, wozu man alle Uebernehmungslustigen mit
dem Beisätze einladet, daß der Plan und die
Baudevise bei der gedachten Herrschaft in den
gewohnlichen Amtsstunden eingesehen werden
können. — Vom k. k. Kreisamte 'Neustadt! am
21. Ma i 1842.

2 l « m . unv lanvrechtliche Verlautbarung,,,.
Z. 803. (2) gcl Nr. 12558. Nr. 3473.

E d i c t .
Beim k. k. kärntn. Stadt« und Landrechte

ist eine Kanzellistenstclle mit dem jahrlichen Ge-
halte von 400 fl. Conv. Münze und dem Vor-
rückungsrechte in die höhern Gehaltsstufen vo«
500fi. und 600fl. C. M . in Erledigung gekom-
men. Jene, die sich um diese Stelle zu bewer-
ben gedenken, haben ihre belegten und eigen-
händig geschriebenen Gesuche, und zwar die be-
rcits im öffentlichen Dienste stehenden Bittsteller
durch ihre vorgesetzte Behörde, binnen vier Wo-
chen, vom Tage der ersten Einschaltung dieses
Edictes in die Klagenfurter Zeitung, bei diesem
k. k. Stadt - und Landrechte zu überreichen und
darin zugleich anzugeben, ob und in wie ferne



396

fie mit einem Beamten dieses k. k. Stadt - und
Lanbrechtes verwandt oder verschwägert seyen.
— Klagenfurt am 14. M a i 1S42.

Z 799« (Z) N r . 3704.

E d i c t .

Von dem k. k. S tad t , und Landrechte in
Krain wird bekannt gemacht: Es sey über An-
suchen der Erden m die öffemllche Versteige-
rung der zum Verlasse der Taueria v Fichlcnau
gehörigen zwei seidenen Bettdecken und verschie-
dener Pratlosen, als: Züchter, Mcsserbcstccke,
Eß« und Kaffehlöfel, goldener Ohrgehänge und
Ringe gerrilligt, und zur Vornahme der i 5
Jun i l. I . Vormittags 10 Uhr «m Amsslocale
des Slttlcherhofes bestimmt woiden, wozu
Kauflustige eingeladen w«rden. — Laibach am
2 1 . Ma i iL/,2.

vermischte Verlautbarungen.
Z . Lo9. (2) Nr . 1467.

E d i c t .

Vom gefertigten Bezirksgerichte wird hicmil
den unbekannt wo define lichen Nepomuk, Nolh.
burga und Mar ia Pauschnik erinnert: Es habe
wider sie Johann Klemmen von Oberdorf, Eigen«
lhümer des in der Stadt Neustadt! 5uli> Oonsc.
N r . lc>9 gelegenen, der Etaetgült Neustadt! 5l,l,
Nrb. Nr . «6, und Rett. Nr. 152 dienstbaren
Hauses, und Carl Mayer von Neustadll, Eigen,
thümer des daselbst 5ud Oonsc. Nr. 2h gelegenen,
tcm Stadt-Dominio Ntustaotl »ub Urb. et Rectf.
N r . «96 dienstbaren Hauses hieramls die Klage
ouf Verjährt» und Srloschenertlärung des, auf
odgcdachten Häuftrn zu Gunsten der benannten
Abwesenden für das denselben angefallene vä-
ler l . und müttcrl. lZrbvcrmögcn pr, 96^ ft. 4 4 ^
f r . unterm i5 . April 17L) vorgemerkten Reverses
<!6a. Stadt Rudolfswenh »i». Apri l 1766 ange«
bracht, worüber die Togsatzung auf den 2. Sep-
tember d. I . früh 9 Uhr hieramtö angeordnet
lvno. — Da der Aufenthaltsort der Geklagten un.
bekannt ist, und sie vielleicht aus den k. k. Erb»
landen abwesend sind, hat dieses Gericht auf de-
ren Gefahr und Kosten den Hrn . Johann Pfesse«
»er von Neustadt! als Curator aufgestellt, mit
»reichem die angebrachte Rechtsfache nach Vor-
schrift der Gesetze verhandelt und entschieden wer«
den wird.

Dieselben werten hievon zu dem Ende erinnert,
damit sie eniwcdcr selbst zu rechter Ze't erscheinen,
oder ihre Rcchtsbehelfe dem bestimmten Vertreter
an die Hand zu gcben, oder aber selbst einen an«
dern Sachwalter zu bestellen und namhaft zu
machen, überhaupt alles zu ihrer Vertheidigung
Zweckdienliche sogewiß fürzukehren wissen mü«

g , n , als sie sich sonst die üblen Folgen selbst zu»
zuschreiben haben würden.

BezirkSgelicht Rupertshofzu Neustadt! am 26.
April «6H2.

3- 607. (2) ^ Nr . .999!
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte zu Tresscn wi ld
hiemit bekannt gemacht: GZ sey auf Anlangen des
Johann Stremer von Dedcndorf, in die executive
Feildielung des, zu Oberdobrava liegenden, zur
Pfarrgült Treffen 5ub Nr. 44 dienstbaren, auf
953ft. gerichtlich geschätzten und dem Jacob Zügel
eigenthümlichen Hubgrundes, wegen schuldigen
»00ss. und der Srecutionskosten bewilliget worden.
Da nun hiezu 2 Termine, nämlich tcr 2". Jun i
d. I . für den ersten, der 20. Ju l i d. I . für rc»
zweiten und der 20. August d. I . für den dritten
Termin mit dem Beisätze bestimmt worden sind»
dah, wenn diese Realität weder bei dem ersten
noch zweiten Termine um den Schätzungswerth
oder darüber an den Mann gebracht werccn könnte,
dieselbe bei dem 3.Termine aucd unter dem Schäl»
zungswerthe verkauft werden wü>ee, so haben die
Kauflustigen an den bestimmten Tagen früh 20 Uhr,
zu Oberdobrava sich einzufinden.

Bezirksgericht Treffen am 3o. Jänner 5642.

Z . 3 lo . s2) Nr. 464.
E d i c t .

Das Bezirksgericht Nassen fuß macht hiemit
bekannt: Es sey über Anlangen des Joseph Moditz
von Neustadt!, gegen Johann Kreße von Wmskp«
verch, 6<i prae». 26. April 1642, Z. 4L4. in die e)re«
cutive Feilbietung der. dem Ervcuien gehörigen
Fährnisse a ls : Ein Paar Ochsen im gerichtlich er.
hobenen Werthe von 100 st , uno zwei Schweinen im
Werthe von 3o fl., wegen aus dem w. ä. Bergleiche
vom 23. März 1641, Nr . ,2 schuldigen 17 st., eann
der bisher anerlaufcnen Gerichtskostcn pr. »7 ft.
»6kr. gewilliget, uno es sind zu diesem Onde die
drei FeilbietungStagsahungcn auf den 7. u. 2». In«
ni, dann 5. Ju l i 1^42, jeeesmal in der Früh um <H
Uhr in Loco Winskyvcrch 'n>t dem Anhange be-
stimmt worden, daß in sofern die zu veräußernden
Fährnisse weder bei der ersten noch zweiten Feil-
bietung um den Schätzungswenh oder über den»
selben gegen gleich bare Zahlung an Mann g».
bracht werden könnten, dieselben bli der dritten
Versteigerung auch unter de? Schätzung hintangege-
ben werden würden.

Bezirksgericht Nassenfuß am 3. M a i ,642,

Z. Ü»,- (2) — Rs. ^6g.
S d i c t.

Die Vcrlahgläubiger des am ,9 . Apri l d. I .
verstorbenen Nergholren ?lndreaö Pirz von Scnu-
sche werden aufgefordert, zur Anmeldung ihrer For«
derungen am »4. Jun i l. I , Vormittags 9 Uhr,
bei Vermeidung der Rechtsfolgen des §. 6 '4 b.G.
B. , in der hierortigen Gerichtskanzlei zu erscheinen.

K. K. Vezittsaencht Gurkfeld am ,3. Mai
,942'


